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V

Geleitwort des Direktors  
des Sozialgerichts Gießen

Die ärztliche Begutachtung nimmt im sozialgerichtlichen Verfahren 
von je her großen Raum ein. Ihre Bedeutung ist in letzter Zeit durch 
die Rechtsprechung der Obergerichte zur Notwendigkeit der Beweis-
erhebung nochmals deutlich gestiegen. Dies hat auch im Schrifttum zu 
einer enormen Vielzahl von Veröffentlichungen zur Begutachtung und 
zur Rolle des Sachverständigen im Gerichtsverfahren geführt. Braucht 
man also hier noch ein neues Werk und gerade das vorliegende? Die 
Antwort ist ein eindeutiges Ja!

Die Zusammenarbeit zwischen Sachverständigen und Gerichten bzw. 
Verwaltungen erfordert grundsätzlich schon eine hohe Präzision. Ins-
besondere Juristen sind es gewohnt, über Definitionen Sachverhalte 
unter Vorschriften zu subsumieren. Wer jemals während seiner Aus-
bildung bzw. seines Studiums auch in anderen Fachbereichen Vorle-
sungen besucht oder Aufsätze und Lehrbücher herangezogen hat, wird 
wissen, dass die interdisziplinäre Kommunikation eine der schwierigs-
ten Bereiche ist, um andere Fachwissenschaften zu verstehen. Zwar 
ziehen wir Richter uns oft darauf zurück, dass von Gesetzes wegen die 
Gerichtssprache Deutsch ist. Dies reicht jedoch bei weitem nicht aus, 
um andere Fachwissenschaften verstehen zu können. Unter demselben 
Begriff können in Medizin und Rechtswissenschaften durchaus unter-
schiedliche Definitionen verstanden werden. Die meisten Streitfragen 
könnten jedoch gelöst werden, wenn man gerade bei diesen Begriffen 
nicht aneinander vorbeireden und jeweils dieselben Definitionen ver-
wenden würde.

Dem dient das Werk in hervorragender Weise! Übersichtlich und kom-
pakt werden die wichtigsten Begriffe für alle nachvollziehbar erläutert. 
Dabei kommt dem Autor, Dr. med. Elmar Ludolph, seine jahrzehnte-
lange Erfahrung als Gutachter einerseits und als Autor/Herausgeber 
vieler wissenschaftlicher Aufsätze und Werke andererseits sehr zugute. 
Wer Dr. Ludolph kennt weiß, dass er geradezu ein »Fanatiker« präziser 
Definitionen ist. Dies schlägt sich im Glossar nieder, alle Definitionen 
sind mit höchster Präzision gefasst. Man nehme hier nur die in aller 
Munde befindlichen Begriffe wie z. B. »Trauma« oder »Unfall«. Von 
jedermann wie selbstverständlich benutzt, aber oft doch mit unter-
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schiedlicher Bedeutung verwandt. Wer das Glossar besitzt, wird sich 
ihrer Begrifflichkeit nicht mehr entziehen können. Trotz dieser Genau-
igkeit bleibt bei dem übersichtlichen Umfang aber dennoch die Vielfalt 
gewahrt. Kein wichtiger Bereich scheint ausgelassen, auch wenn sicher 
manchem Nutzer noch das eine oder andere Stichwort einfallen würde.

Ich wünsche dem Glossar eine weite Verbreitung nicht nur unter Ärz-
ten, sondern auch unter Verwaltungsjuristen und Richtern. Wenn da-
mit nur ein wenig zum besseren gegenseitigen Verstehen beigetragen 
werden kann, hat es seinen Zweck mehr als erreicht. 

Bernd Grüner
Direktor des Sozialgerichts Gießen
im Herbst 2017



VII

Geleitwort des  
Leitenden Verwaltungsdirektors  
Martin Kunze

Herr Dr. med. Elmar Ludolph kennt sich mit Publikationen aus. Wir 
denken zuallererst an die völlig überarbeitete Auflage »Der Unfall-
mann«, in der sich der Autor tiefgreifend mit Fragen der Begutachtung 
der Folgen von Arbeitsunfällen, privaten Unfällen und Berufskrank-
heiten beschäftigt. Herr Dr. Ludolph ist in der Welt der Wissenschaft 
zu Hause, erklärt in seinen zahlreichen veröffentlichten Beiträgen 
komplizierte Zusammenhänge stets auf eine verständliche Weise. Und 
er »weiß, wo bei Ärztinnen und Ärzten der Schuh drückt«. Verstanden 
werden zu wollen, ist ein wirkliches Anliegen des geschätzten Chirur-
gen und Unfallchirurgen. Bloße Behauptungen und wenig präzise Aus-
führungen laden Herrn Dr. Ludolph immer wieder dazu ein, sich 
schriftlich, im mündlichen Vortrag oder in Lehrgesprächen zu äußern.

Treffende Begriffserklärungen und präzise Formulierungen sind wich-
tige Grundlagen sowohl für die Ärzteschaft, die Patienten als auch für 
die Rechtsanwender in den Verwaltungen.

Im Text finden sich die für die Ärzte wichtigsten Erklärungen rund um 
die mehr juristischen Wissensgebiete des Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, 
Unfallversicherungs- und Dienstunfallrechts, des Versorgungs- und 
Sozialen Entschädigungsrechts und nicht zuletzt der privaten Unfall-
versicherung. Stöbern Sie, ob etwas für Sie Wichtiges fehlt. Ich bin mir 
sicher, dass der Autor bei nächster Gelegenheit Ihrem Hinweis nach-
geht.

Das Glossar soll nicht mehr und nicht weniger als ein Nachschlagewerk 
sein, das etliche kleinere tägliche Fragen in der ärztlichen Praxis beant-
wortet und auch zur Beantwortung komplexer Fragen erste Anhalts-
punkte bietet.
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Ich wünsche dem Glossar eine weite Verbreitung. Hier wird wichtiges 
Wissen für die Ärztin und den Arzt in komprimierter Form hervorra-
gend dargeboten. Wer mehr wissen will, kann auf die vielen Fundstel-
len zurückgreifen. Ein solches handliches Buch fehlte bislang. Herrn 
Dr. Ludolph gebührt großer Dank, dass er uns an seinem Wissen teil-
haben lässt.

Martin Kunze
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter der Rehabilitations-  
und Leistungsabteilung der Unfallkasse Nord in Hamburg
im Herbst 2017
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Vorwort

In Zeiten, in denen sich Begriffe/Bezeichnungen und ihre Bedeutung 
leicht im Internet nachschlagen lassen, darf nach dem Sinn von Be-
griffserläuterungen in Printform zu Recht gefragt werden. Es geht ein-
mal um ersparte Zeit. Es ist nach wie vor schneller, einen Begriff in 
einer griffbereiten Fibel nachzuschlagen, als sich im Internet etwas 
Passendes herauszusuchen. 

Es geht aber vor allem um Definitionsgenauigkeit. Begriffe/Bezeich-
nungen vermitteln Inhalte. Insbesondere, wenn unterschiedliche Pro-
fessionen miteinander kommunizieren, ist es zwingend, dass beide 
unter einem Begriff das Gleiche verstehen. Die abgehandelten Begriffe/
Bezeichnungen betreffen die Schnittstelle zwischen Recht und Medi-
zin. Der ärztliche Gutachter, der durch die Approbation auch zum ge-
richtlich beauftragten Sachverständigen bestellt ist, ist Wissensvermitt-
ler für Verwaltung und Gericht im Bereich Medizin. Wissen kann aber 
nur vermittelt werden, wenn dem Gutachter gegenwärtig ist, wonach 
die einzelnen Rechtsgebiete fragen. Er muss also die Fachausdrücke, 
die Kausalitätstheorien, die Beweisregeln und die Einschätzungs-/Be-
messungskriterien der einzelnen Rechtsgebiete kennen, die sich 
grundsätzlich unterscheiden. Es sind keine Einzelfälle, wenn z. B. zu 
lesen ist, dass für die Private Unfallversicherung die MdE (nach den 
MdE-Erfahrungswerten für die Gesetzliche Unfallversicherung) ein-
zuschätzen sei, obwohl die Gliedertaxe vorgegeben ist, oder wenn der 
ärztliche Gutachter Ausführungen zum nicht medizinischen Sachver-
halt macht, obwohl er dazu absoluter Laie ist. Diese einfach gelagerten 
Beispiele können durch zahlreiche weitere »lässliche Sünden« oder 
»Todsünden« ergänzt werden. Versucht wird, derartige Fehler mit   
Hilfe dieses Nachschlagewerkes vermeiden zu helfen. Vermittelt wird 
darüber hinaus z. B. die Vergütung eines Gutachtens für die unter-
schiedlichen Rechtsgebiete.

Der Schwerpunkt der Erläuterungen betrifft das orthopädisch-unfall-
chirurgische Gebiet, das der Autor vertritt. Zahlenmäßig stehen diese 
Gutachten – bezogen auf alle Rechtsgebiete – jedoch immer noch an 
erster Stelle. 



X Vorwort

Warum Begriffserläuterungen neben den Büchern, die es zum Thema 
ärztliche Begutachtung bereits gibt? Bücher dienen zur Vertiefung des 
Wissens. Hier soll es in Kurzform angeboten werden.

Abschließend gilt mein Dank dem Springer-Verlag – Frau Antje Len-
zen und Frau Barbara Knüchel – für die freundliche Begleitung und die 
sehr gute Zusammenarbeit. 

Elmar Ludolph
Düsseldorf, im Herbst 2017
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Abfindung

Siehe → Gesamtvergütung, → Rente/Kapitalisierung (§ 75 ff. SGB VII).

Adäquanztheorie

Siehe → Kausalitätstheorien. 

Addendum 

Zusatz zu den wissenschaftlichen Empfehlungen (→ Merkblatt) des → Ärzt
lichen Sachverständigenbeirats beim Bundesministerium Arbeit und So
ziales (BMAS) zur Einführung einer → Berufskrankheit, wenn sich zwar 
nicht der Text geändert hat, aber der → medizinische Erkenntnisstand zu 
der konkreten Berufskrankheit. 

Aggravation 

Beschwerden/Funktionseinbußen werden einem Drittem gegenüber be
wusst gravierender (schwerwiegender) vorgetragen/vorgeführt. 

Alles oder Nichts 

Stichwort (»Schlagwort«) der → Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) 
und des → Dienstunfallrechts. 

Der Versicherte/Beamte ist in dem Gesundheitszustand (der Erwerbs
fähigkeit) geschützt (→ Vorerwerbsfähigkeit 100%), in dem er sich zum 
Zeitpunkt der versicherten/dienstlichen Tätigkeit befindet, also mit → Vor



2 Alles oder Nichts 

schäden und → Schadensanlagen. Ist die versicherte/dienstliche Tätigkeit 
wesentliche (Teil)Ursache (→ Kausalitätstheorie der wesentlichen Bedin
gung) für den → Arbeitsunfall/→ Dienstunfall bzw. für die → Berufskrank
heit/dienstlich bedingte Krankheit und den dadurch bedingten → Gesund
heitsschaden/→ Körperschaden, steht die GUV/Dienstunfallfürsorge für 
»Alles« (Gesundheitsschäden/Körperschäden) ein, ansonsten für »Nichts«. 

Der Grundsatz »Alles oder Nichts« gilt auch in der → Privaten Berufs
unfähigkeitsversicherung in Abhängigkeit von der Berufsunfähigkeit. 

Ein seit langem insulinpflichtiger Zuckerkranker läuft im Sommer barfuß und erlei-
det durch eine Glasscherbe eine Schnittwunde an der rechten Großzehe. Mitbe-
dingt durch die Zuckerkrankheit muss im weiteren Verlauf der rechte Vorfuß ampu-
tiert werden. 
Steht der Zuckerkranke unter dem Schutz der GUV bzw. des Dienstunfallrechts, ist 
»Alles« versichert (geschützt), weil die Schnittwunde an der Großzehe wesentlich 
teilursächlich für den Verlust des Vorfußes war. Eine andere wesentliche Teilursache 
war die Zuckerkrankheit, die aber den wesentlichen Ursachenbeitrag der erlittenen 
Verletzung nicht aufhebt. 

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 26.01.2009 – L1 U 361/08 
»Nichts« ist dagegen versichert, wenn es beim kontrollierten Anheben einer 25 kg 
schweren Glasscheibe zu einem ellenbogengelenksnahen Bizepssehnenschaden 
(Dehiszenz) kommt, weil das Anheben zwar ursächlich, aber nicht wesentlich (teil-)
ursächlich für das Schadensbild war. Die allein wesentliche Ursache waren die anla-
gebedingten vorzeitigen Texturstörungen der Sehne. 

 ! Cave
Das Schlagwort »Alles oder Nichts« gilt nur in der GUV, im Dienstunfall-
recht und in der Privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. In der → PUV 
gilt die teilbare Kausalität (→ Partialkausalität). Im → Zivilrecht im 
 Übrigen und im → Strafrecht ist, wenn ein Kausalbeitrag, auch ein 
 unwesentlicher, gegeben ist, für »Alles« einzustehen, wenn die Voraus-
setzungen im Übrigen gegeben sind. 

Dass in der GUV und im Dienstunfallrecht »Alles« (Vorerwerbsfähigkeit 
100%) versichert ist, bedeutet nicht, dass der → Vorschaden versichert ist. 
Denn dieser mindert in aller Regel bereits die Vorerwerbsfähigkeit und ist 
deshalb in den 100% nicht mehr berücksichtigt. 

Konnte der oben genannte Zuckerkranke bereits vor der Schnittwunde 
an der rechten Großzehe krankheitsbedingt keine schweren Lasten mehr 
heben und/oder tragen und keine Strecken über 500 Meter mehr zurück
legen, ist der Verlust dieser Funktionen bei der Einschätzung der unfall
bedingten Funktionseinbußen (Vorerwerbsfähigkeit 100%) nicht zu be
rücksichtigen, denn sie waren nicht Teil der Vorerwerbsfähigkeit. Die 



A3Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB) 

MdEErfahrungswerte geben für die Unfallfolgen (Verlust des Fußes im 
Bereich des Vorfußes) eine MdE von 25% vor. Diese sind jedoch unter 
Berücksichtigung des Vorschadens kein Orientierungspunkt. Vielmehr 
muss eingeschätzt werden: 
 4 1. Welcher Arbeitsmarkt stand dem Versicherten vor dem Verlust des 

Vorfußes zur Verfügung (Vorerwerbsfähigkeit 100%)? 
 4 2. Welche Tätigkeiten (Anteil des Arbeitsmarktes zu 1.) kann der Ver

sicherte unfallbedingt nicht mehr ausüben? 
 4 3. Wie sind die dem Versicherten unfallbedingt verschlossenen Tätig

keiten bezogen auf den Arbeitsmarkt zu 1. (100%) einzuschätzen? 

Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB) 

Unverbindliche Musterbedingungen der Privaten Unfallversicherer, die 
von diesen modifiziert werden können, herausgegeben vom GDV (Ge
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Berlin). Es han
delt sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen, die ab dem 01.01.2002 nur 
noch der Kontrolle durch die §§ 305 bis 310 BGB unterliegen. Für das Gros 
der Verträge gelten die AUB 88, 94, 99, 2008, 2010 und 2014. 

 ! Cave
Die AUB unterscheiden Gesundheitsschädigungen innerhalb und 
 außerhalb der → Gliedertaxe. 

Die Interpretation der AUB durch den BGH, betroffen ist die → Glieder
taxe, hat zum Teil zu wenig nachvollziehbaren Urteilen geführt. 

Der BGH (z. B. Urteil vom 24.05.2006 – IV ZR 203/03) hat die Formu
lierung in der Gliedertaxe (Musterbedingungen AUB 94 bis AUB 2008) 
»Verlust oder Funktionsunfähigkeit eines Arms im Schultergelenk«, »einer 
Hand im Handgelenk«, »eines Fußes im Fußgelenk« (oberes Sprungge
lenk) dahingehend interpretiert (Interpretation von Unklarheiten im Sinne 
der Versicherten), dass bei Funktionsunfähigkeit (Versteifung) der Schul
ter, des Handgelenks und des Sprunggelenks jeweils auf den vollen Arm
wert, Handwert, Fußwert abzustellen ist, obwohl die Funktion (Beweglich
keit) aller anderen Gelenke der betroffenen Gliedmaße erhalten ist und 
obwohl eine signifikante Diskrepanz zur Bemessung bei »Verlust« des 
Arms, der Hand, des Fußes gegeben ist. Ein funktionsunfähiges (versteif
tes) Schultergelenk bei voller Funktion des restlichen Arms bedingt also 
eine Invalidität von 70% (Musterbedingungen). 

Sind daneben weitere unfallbedingte Funktionseinbußen im Bereich 
des Arms, der Hand und der Finger, des Fußes und der Zehen zu beurtei
len, sind diese erneut bezogen auf den vollen Armwert, Handwert, Fußwert 


